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Kehrtermine 2023 

Griesweg, 
Ehrenburgstraße 

Roseggerstraße, 
Sternbachstraße 

Lavanter Straße, Moos-
weg, Brelohstraße, Keil-

spitzweg,  Sandspitz-
weg, Althuberweg, 
Mutschlechnerweg 

Lärchenweg, 
Erlenweg,  

Wasserweg,  
Wohnanlagen Lavanter 

Straße 10-16 

Dorfstraße Seebachstraße 

27. Dez.  28. Dez. 29. Dez.  30. Dez. 2. Jan. 3. Jan. 
27. Feb. 28. Feb. 1. März 2. März 6. März 7. März 
 2. Mai  3. Mai 4. Mai 5. Mai 8. Mai 9. Mai 

 23. Okt.  24. Okt.  25. Okt.  25. Okt.  30. Okt.  31.Okt.  

Bei Krankheit oder Ausfall eines Mitarbeiters kann sich der Kehrtermin um einen Tag verschieben. Kehrungen oder Über-
prüfungen sind laut Tiroler Feuerpolizeiordnung und den vorgeschriebenen Kehrfristen von der Fa. Rauchfangkehrermeis-
ter Werner Grißmann durchzuführen. 4 x jährliche Betreuung für die mit Festbrennstoffen beheizten Fänge und Heizanla-
gen (Jahreskehrgebühr). 2 x jährliche Reinigung von Pelletsheizanlagen und Fängen. 1 x jährliche Kehrung der Fänge und 
der mit Heizöl extraleicht betriebenen Heizanlagen mit einem 2-jährlich vorgeschriebenen Messbefund. Im Hinblick auf 
einen evt. Versicherungsfall dürfen die Hauseigentümer neuerlich angehalten werden, bei den jew. Kehrterminen anwe-
send zu sein bzw. die Kehrungen auch tatsächlich durchführen und ins Kehrbuch eintragen zu lassen. 

Müllabfuhrplan 2023 
 1. Abfuhrtag 2. Abfuhrtag 3. Abfuhrtag   1. Abfuhrtag 2. Abfuhrtag 3. Abfuhrtag 

Jänner 12. 26. ---  Juli 13. 27. --- 
Februar 9. 23. ---  August 10. 24. --- 

März 9. 23. ---  September 7. 21. --- 
April 6. 20. ---  Oktober 5. 19. --- 
Mai 4. 18. ---  November 2. 16. 30. 
Juni 1. 15. 29.  Dezember 14. 28. --- 

 
Die RESTMÜLLABFUHR erfolgt 14-tägig, jeweils donnerstags in der ungeraden Kalenderwoche. Fällt der Abfuhrturnus in 
eine Woche mit einem gesetzl. Feiertag, verschiebt sich der Abfuhrtag auf den nächsten Werktag. Eventuelle Abweichun-
gen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Abholung der 35-l-Biomülleimer erfolgt 14-tägig, jeweils am Montag nach 
der Restmüllabfuhr. Die größeren Biobehälter, welche bei Wohnanlagen aufgestellt sind, werden wöchentlich, ebenfalls 
montags, entleert.  

Öffnungszeiten Recyclinghof - Sammlung von Alt- und Wertstoffen etc. 
Reguläre Öffnungszeiten des Recyclinghofes: Mo. 18:00 – 19:00 Uhr, Fr. 13:00 – 15:00 Uhr; 
Öffentliche Sammelstelle (frei zugänglich):  Mo.-Fr. 07:00 -19:00 Uhr, Sa. 07:00 – 13:00 Uhr. 

Im Recyclinghof können kostenlos entsorgt werden: Elektro-Altgeräte, Energiesparlampen, Batterien, Flachglas, Altholz und 
Haushaltsschrott (dazu zählen auch Elektro-Großgeräte wie Waschmaschinen, Herde etc.).  

Außerdem kann Bauschutt (sortenrein) in kleinen Mengen (max. 80l/Jahr) zu den o.a. regulären Öffnungszeiten angeliefert 
werden. Größere Mengen Bauschutt werden gegen Gebühr in Absprache mit der Gemeinde entgegengenommen.  

Die mobile Sammlung von Problemstoffen findet dzt. 2 x jährlich (Frühjahr und Herbst) beim Recyclinghof statt. Die jew. 
Termine werden über das Info-Blatt der Gemeinde angekündigt.  

ACHTUNG! Kühlgeräte (Kühlschränke und -truhen) werden im Recyclinghof Tristach nicht angenommen und sind direkt 
zur Fa. Rossbacher nach Nussdorf-Debant zu liefern (Öffnungszeiten: Mo. – Fr., jew. 07:00-17:00 Uhr). Die Abgabe von 
Elektroaltgeräten ist dort für alle GemeindebürgerInnen kostenlos. Zudem ist der Handel im Zuge der Neuanschaffung 
eines Elektrogerätes zur kostenlosen Rücknahme des Altgerätes verpflichtet. 

Sperrmüllentsorgung: Selbstanlieferung zum Recyclinghof Tristach zu den o.a. regulären Öffnungszeiten. ACHTUNG! Die Ab-
gabe erfolgt unter Aufsicht. Gegenstände, die nicht zum Sperrmüll zählen [nicht sperrig sind, da sie in ein Müllgebinde (Sack 
oder Behälter) passen] werden nicht übernommen! Gegen eine Pauschalgebühr von € 37,19/Abfuhr bietet die Gemeinde die 
Abholung des Sperrmülls an (Terminvereinbarung über das Gemeindeamt unter Tel. 04852/63700). 
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SICHERE

FEIERTAGE

2 Sekunden 
In nur sechs Sekunden...

4 Sekunden 
... kann sich ein trockener Christbaum... 



122

SICHERHEIT
Elektrische Beleuchtung 
birgt deutlich weniger Ge-
fahren als offene Flammen.

ABSTAND 
Aufstellort von Kerzen: Ab-
stand zu Vorhängen, Möbeln 
etc. beachten. Nicht brenn-
bare Unterlage verwenden.

LÖSCHMITTEL 
Halten Sie einen Feuerlöscher, 
einen Kübel mit Wasser oder 
eine Löschdecke bereit.

NOTRUF 122 
Im Notfall rufen Sie sofort 
die Feuerwehr: Notruf 122.

6 Sekunden

des Österreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes

Plakat online selbst
gestalten auf
www.feuerwehr.at

Verwendung nur für österreichische Feuerwehren kostenlos. Alle Rechte vorbehalten.

Freiwillige Feuerwehr Tristach


